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Seit dem 1. August 2012 ist die Verordnung über die sogenannten Rollerparkgebühren in Kraft. 
Die Verordnung findet sich in der Verordnung über die Parkraumbewirtschaftung (PRBV) unter 
§ 16 Abs. 2, wo es heisst, dass die Gebührenpflicht "in Gebieten mit hohem Parkierdruck durch 
Motorräder" eingeführt wird. 

Es ist offensichtlich, dass diese Gebühr vor allem junge Leute (insbesondere Studenten) trifft und 
auch Personen, welche der Umwelt zuliebe auf das Auto verzichten. Das Parkieren eines Rollers 
benötigt kaum mehr Platz als das Parkieren eines Fahrrads. Laut Medienberichten sollen lediglich 
zwei bis drei Parkfelder für Roller und Motorräder in der Innenstadt erstellt werden, wovon sich 
keines in der Nähe der Universität befinden würde. 

Ich bitte die Regierung die nachfolgenden Fragen zu beantworten: 

1. Warum werden nicht genügend Parkplätze für Roller erstellt? 

2. Wurde eine Erhebung gemacht wie viele Roller/Scooter in die Innerstadt fahren und parken? 

3. Weshalb wird kein Parkfeld bei der Universität erstellt? 

4. Wie möchte man das "wilde" Parkieren verhindern gerade wenn es nicht genügend 
Parkplätze hat? 

5. Wie viele Stellen müssen zusätzlich geschaffen werden um die Rollerparkplätze zu 
bewirtschaften und wie erklärt die Regierung ein Kosten-Nutzenverhältnis? 

6. Wie viel kostet die Erstellung der Parkfelder für Motorräder und wie viel gedenkt man mit den 
Parkgebühren wieder einzunehmen? 

7. Warum möchte man insbesondere die junge Generation mit dieser Gebühr zur Kasse beten? 

8. Die Regierung kann es doch nicht als fair taxieren, wenn rund um den Bahnhof tausende 
Fahrräder wild parkiert werden, obwohl - im Gegensatz zu den Rollerfahrern - keine 
Fahrzeugsteuer bezahlt werden muss und wie will die Regierung dieser Ungerechtigkeit 
künftig Abhilfe schaffen? 
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